
Besoldungserhöhung für die Beamten der 

Postnachfolgeunternehmen wird kommen! 
 

Die in der Einkommensrunde 2016 für die Beschäftigten des Öffentlichen 

Dienstes erzielte tarifliche Einigung soll nach dem nunmehr vom 

Bundesministerium des Inneren vorgelegten Entwurf des Besoldungs- und 

Versorgungsanpassungsgesetzes 2016/2017 wirkungsgleich auf die 

Besoldungs- und Versorgungsempfänger übergeklappt werden. 

 

Die Dienst- und Versorgungsbezüge sollen sich hiernach im Ergebnis 

 

 zum 1. März 2016 um 2,2 % und 

 zum 1. Februar 2017 um 2,35 % erhöhen. 

 

Die Erhöhung ist dabei in der ersten Stufe um 0,2 % gegenüber den tariflich 

Beschäftigten auf Grund der gesetzlich verpflichtenden Zuführung dieses Anteils 

zur Bildung einer Versorgungsrücklage vermindert. 

 

Der Gesetzentwurf soll noch in diesem Monat das Bundeskabinett passieren, so 

dass zum 1. Juli bereits Abschlagszahlungen ermöglicht werden könnten! 

 

Die DPVKOM begrüßt ausdrücklich, dass die durch die Politik gegenüber dem 

Deutschen Beamtenbund gemachten Zusagen nun auch eingehalten werden 

sollen! 
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